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Wassertarif Weiningen (Entwurf vom 21. April 2026) 
 

Gebühr Bemessung 

Einmalige Gebühren 

Erschliessungsgebühr 

Übernahme der durch die 

Gemeinden im Rahmen der 

Quartierentwicklung erstellten 

Versorgungs-leitungen durch den 

Grundeigentümer 

• Gebäudeversicherungssumme (Wohngebäude: 1% der 

Gebäudeversicherungssumme) 

 

• Abweichungen durch Gemeinderat für besondere Fälle, 

insbesondere für Gewerbe und Industrie 

Anschlussgebühr 

für Neuanschlüsse, einmalig 

• Gebäudeversicherungssumme (Wohngebäude: 1% der 

Gebäudeversicherungssumme) 

 

• Abweichungen durch Gemeinderat für besondere Fälle, 

insbesondere für Gewerbe und Industrie  

Verwaltungsgebühr  

Gebühr für Prüfung der 

Anschlusspläne 

• Im Rahmen der Baubewilligung 

Wiederkehrende Gebühren (Benutzungsgebühr) 

Grundgebühr  

(Basis Q3 Dauerdurchfluss des 

Wasserzählers) 

Generell: 100.00 / m3/h 

DN 

[Zoll] 

Q3 Dauerdurchfluss 

[m3/h] 

Grundgebühr 

[Fr. / Jahr] 

¾ 4 400.00 

1 6.3 630.00 

1 ¼ 10 1’000.00 

1 ½ 16 1'600.00 

2 25 2'500.00 

Sonderfälle werden separat geregelt. 

Grundgebühr Sprinkleranlage 

(Basis Anlagennennleistung) 

Fr. 10.00 / Jahr und m3/h 
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Verbrauchsgebühr – gemessene 

Wassermenge 

0 – 1'500 m3 Fr. 1.60 / m3 

1’500 – 3'000 m3 Fr. 1.35 / m3 

3’000 – 6'500 m3 Fr. 1.15 / m3 

6’500 – 11'500 m3 Fr. 1.05 / m3 

11’500 – 16'500 m3 Fr. 1.00 / m3 

ab 16’500 m3 Fr. 0.90 / m3 

Verbrauchsgebühr – 

ungemessene Wassermenge 

Öffentlich und private Brunnen Fr. 100.00 / Jahr 

Brunnen, welche ein belegbares unentgeltliches 

Wasserbezugsrecht aufweisen, sind ausgenommen. 

Weitere Gebühren 

Aufwendungen Wasserversorgung 

für Aufwendungen auf privaten 

Hauszuleitungen (Leckage oder 

Ersatz Hauszuleitung) 

Auf die gesamten Baukosten (exkl. MwSt.) wird ein 

Pauschalbetrag von 10% der effektiven Baukosten, für 

Planung, Koordination und Bauleitung erhoben. 

Zwischenablesungen Fr. 100.00 pro Zwischenablesung 

Wiederplombieren von 

Umgehungen von 

Messeinrichtungen 

Fr. 200.00 pro Wiederplombierung 

Umtriebsentschädigung bei 

unberechtigtem Wasserbezug 

Fr. 500.00 pro Lastfall 

 


